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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7040371 
 
Gebietsname: Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing 
 
Größe: 2263 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Niederbayern 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae 
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocha-
ritions 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 
Bidention p.p. 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Mo-
linion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1337 Castor fiber Biber 

5339 Rhodeus amarus Bitterling 

1061 Glaucopsyche nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1114 Rutilus pigus Frauennerfling 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 

1105 Hucho hucho Huchen 

1130 Aspius aspius Rapfen 

1145 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

1157 Gymnocephalus schraetser Schrätzer 

1160 Zingel streber Streber 

1159 Zingel zingel Zingel 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt des großräumigen, zusammenhängenden, naturnahen Stromtalkomplexes mit landesweit be-
deutenden Artvorkommen. Erhalt des charakteristischen Wasser- und Nährstoffhaushalts der Le-
bensraumtypen. Erhalt ihrer typischen Vegetation und der charakteristischen Pflanzen- und Tierarten. 
Erhalt der spezifischen Habitatelemente. Erhalt lebensraumtypischer, natürlicher Biozönosen und der 
Teillebensräume der  Arten. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Oligo- bis mesotrophen stehenden Gewässer mit Vegetati-
on der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea und der biotopprägenden 
Gewässerqualität. Erhalt störungsarmer, unverbauter bzw. unbefestigter Uferzonen mit natürli-
cher Überflutungsdynamik und Verzahnung mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie 
Schwimmblattgesellschaften, Röhrichten, Seggenrieden und Hochstaudenfluren. Erhalt der nähr-
stoffarmen Gewässerböden und von in der Vegetationszeit nicht überstauten Bodenstellen. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Mag-
nopotamions oder Hydrocharitions. Erhalt der Verlandungszonen. Erhalt der Funktion als Le-
bensraum für ihre charakteristische Tierwelt, insbesondere für Zwergrohrdommel, Tüpfelsumpf-
huhn und Blaukehlchen. Erhalt ausreichend störungsfreier Gewässerzonen und der unverbauten, 
unbefestigten bzw. unerschlossenen Uferbereiche einschließlich der natürlichen Verlandungszo-
nen. Erhalt der Verzahnung offener Wasserflächen mit Schwimmblattgesellschaften, Röhrichten, 
Seggenrieden, Hochstaudenfluren und Bruchwäldern. Erhalt von extensiv genutzten Vegetati-
onsbereichen als Pufferzonen, vor allem im Kontakt zu landwirtschaftlichen Flächen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopo-
dion rubri p.p. und des Bidention p.p. und ihrer Gewässerqualität sowie des naturraumtypi-
schen Wasserchemismus. Erhalt der natürlichen Fließgewässerdynamik und der heterogenen 
Habitatstrukturen sowie weitgehend unzerschnittener Fließgewässerabschnitte mit guter Gewäs-
serqualität, insbesondere auch als Lebensraum für Fischarten des Anhangs II der Fauna-Flora-
Habiat-Richtlinie. Erhalt der unverbauten Fließgewässerabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefesti-
gung, Stauwerke, Wasserausleitungen o. Ä. sowie eines natürlichen Überflutungsregimes. Erhalt 
der Anbindung von Seitengewässern, insbesondere naturnaher Altgewässer mit Anbindung an 
das Hauptgewässer, als wichtige Refugial- und Teillebensräume. Erhalt der Durchgängigkeit für 
Gewässerorganismen. Erhalt des funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen, aquatischen 
und amphibischen Arten und Lebensgemeinschaften sowie Kontaktlebensräumen wie Bruch- und 
Auenwäldern, Röhrichten, Seggenrieden, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungsgeprägten und weitgehend ge-
hölzfreien Ausbildungen. Erhalt der funktionalen Einbindung in Komplexlebensräume (Über-
gangs- und Flachmoorkomplexe) bzw. des ausreichend ungestörten Kontakts mit Nachbarbioto-
pen wie Gewässern, Röhrichten, Seggenrieden, Nass- und Auwiesen, Magerrasen, Hochstau-
denfluren sowie Bruch- und Auenwäldern. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe. Erhalt der weitgehend gehölzfreien Ausprägung des Lebensraumtyps. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der teils wechselfeuchten Mageren Flachland-Mähwiesen (Al-
opecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten und weitgehend ge-
hölzfreien Ausprägungsformen, insbesondere auch als Lebensraum für die charakteristischen 
wiesenbrütenden Vogelarten. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit standortheimischer Baumarten-
Zusammensetzung sowie naturnaher Bestands- und Altersstruktur. Erhalt eines naturnahen Ge-
wässerregimes. Erhalt einer ausreichenden Anzahl an Höhlenbäumen. Erhalt typischer Elemente 
der Alters- und Zerfallsphase, insbesondere von einer ausreichenden Menge an Alt- und Totholz-
bäumen. Erhalt von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altgewässern, Seigen und Verlichtungen.  

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in der Donau mit ihren Auenbereichen, 
ihren Nebenbächen mit deren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder natur-
nahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber 
ausgelösten dynamischen Prozesse. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population Gelbbauchunke und ihrer Laich- und Landhabitate. 
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Erhalt einer natürlichen Dynamik, die zur Neubildung von Laichgewässer führt. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Huchens. Erhalt von Gewässerabschnitten mit 
sauerstoffreichem, schnell fließendem Wasser als Habitat des Huchens. Erhalt einer abwechs-
lungsreichen Gewässerstruktur mit ausreichenden Unterstandmöglichkeiten. Erhalt eines ausrei-
chenden Nahrungsangebots (Nasen, Barben) in Huchen-Lebensräumen. Erhalt gut durchströmter 
Kiesrücken und -bänke als Laichhabitate des Huchens. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Frauennerflings. Erhalt unverbauter Gewäs-
serabschnitte mit natürlicher Uferausprägung. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Rapfens. Erhalt langer, frei fließender, weitge-
hend unzerschnittener Gewässerabschnitte mit Freiwasserzonen. Erhalt eines ausreichenden 
Beutefischspektrums (natürliches Fischartenspektrum) für den Rapfen. Erhalt schnell überström-
ter Kiesbänke als Laichhabitate. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bitterlings. Erhalt von Fließ- und Stillgewäs-
sern mit für Großmuscheln günstigen Lebensbedingungen. Erhalt der typischen Fischbiozönose 
mit geringen Dichten von Raubfischen. Erhalt von reproduzierenden Muschelbeständen. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Schlammpeitzgers. Erhalt der weichgründigen 
(schlammigen) sommerwarmen (Still-)Gewässer bzw. Gewässerabschnitte als Habitate für den 
Schlammpeitzger. Erhalt von Grabensystemen ohne oder nur mit abschnittsweisen Räumungen. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Schrätzers. Erhalt von intaktem sandig-
kiesigem Sohlsubstrat. Erhalt von Gewässerabschnitten ohne Sedimenteintrag aus dem Umland 
und ohne Stauhaltungen. Erhalt unverbauter Fließgewässerabschnitte, insbesondere solcher oh-
ne Querbauwerke, die verstärkte Sedimentation von Schwebstoffen bewirken. 

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Strebers und des Zingel. Erhalt von Fließ-
gewässerabschnitten mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten und grobkörnigen Kiessohlen. Er-
halt unverbauter, durchwanderbarer und ausreichend dimensionierter Fließgewässerabschnitte 
mit intaktem kiesigem Sohlsubstrat und ausreichend Versteckmöglichkeiten. Erhalt einer ausrei-
chend guten Gewässerqualität in Gewässern mit Vorkommen des Strebers. Erhalt von Gewäs-
serabschnitten ohne Sedimenteintrag aus dem Umland, ohne Stauhaltungen und ohne Verlegung 
des Interstitials. 

17. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Schmalen Windelschnecke. Erhalt der Feucht-
flächen, zum Teil in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen, mit Vorkommen dieser Art ein-
schließlich angrenzender Pufferzonen. Erhalt hoher Grundwasserstände in den Habitaten. Erhalt 
des offenen, d. h. weitgehend baumfreien Charakters ihrer Habitate. Erhalt von vernetzten (Teil-
)Populationen durch Erhalt ausreichend ungestörter und weitgehend unzerschnittener Feuchtge-
bietskomplexe. 

18. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ein-
schließlich der Bestände des Großen Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt 
von Feuchtbiotopen. Erhalt von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen und Hoch-
staudenfluren. Erhalt des Habitatverbunds von lokalen Populationen innerhalb einer Metapopula-
tion, insbesondere Erhalt von Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. 

 


